
Neuerungen im AZG und ARG

Was hat sich seit dem 1.9.2018 

geändert?
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Ausnahmen vom Geltungsbereich
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• Erweiterung AZG und ARG um

- nahe Angehörige (Eltern, erw. Kinder, Partner/Innen

von AG; nur bei natürlichen Personen)

- maßgebliche selbstständige     

Entscheidungsbefugnis

auf beide Gruppen muss jedoch zutreffen:

- gesamte AZ nicht gemessen oder im Voraus 

festgelegt (siehe Arbeitsvertrag)

- Lage und Dauer darf selbst festgelegt werden



Höchstgrenzen der Arbeitszeit

Gem. § 9 Abs.1 AZG betragen ab 1.9.2018:

tägliche AZ: max. 12 Stunden

wöchentliche AZ: max. 60 Stunden

durchschnittliche wöchentliche AZ: 48 Stunden 

über 17 Wochen Durchrechnung (§ 9 Abs.4 AZG)

- Festlegung von Durchrechnungszeiträumen

(KV, BV, Einzelvereinbarungen,… nicht mehr erforderlich)
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Höchstgrenzen der Arbeitszeit 

• Unter bestimmten Voraussetzungen: Vor- und

Abschlussarbeiten auf max. 12,5 Stunden
(§ 8 Abs.2 AZG)

- Vertretung durch andere AN nicht möglich

- Heranziehung Betriebsfremder nicht zumutbar

• Bisherige Verlängerungsmöglichkeiten
(Bereitschaft, öffentliches Interesse, Dekadenarbeit,…) 

bleiben unberührt.
(§ 8 Abs.4 AZG und § 9 Abs.2 AZG)
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Gastronomie

• Bei geteilten Diensten in der Gastronomie

Gast-, Schank-, Beherbergungsgewerbe

für Küche und Service
(ununterbrochene Ruhepause von mind. 3 Stunden)

tägliche Ruhezeit: mind. 8 Stunden
(§ 12 Abs.2a AZG)

- KV nicht mehr erforderlich
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Überstundenregelung, geltende KV…

• Pro Woche 20 Überstunden möglich (§ 7 AZG)

- Ablehnung ohne Gründe möglich, wenn dadurch 10 Std. 

tägliche und/oder 50 Stunden wöchentliche AZ 

überschritten würden

- Bestehende Gleitzeitvereinbarungen bleiben aufrecht

• Bestehende KV, BV, EV bleiben unberührt
(§ 32c Abs.10 AZG)

Keine Kontrolle durch AI – relevant nur wenn Höchstgrenzen des 

AZG überschritten werden
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Betriebs- bzw. Einzelvereinbarungen

• Bei vorübergehend besonderem Arbeitsbedarf:

an max. 4 Wochenenden oder Feiertagen pro Jahr 

kann Wochenend- oder Feiertagsarbeit 

zugelassen werden. (§ 12b ARG) 

- nicht bei Verkaufstätigkeiten nach Öffnungszeitengesetz

- gilt pro Arbeitnehmer/In

- unabhängig von sonstigen Ausnahmen

- max. 3 aufeinander folgende Wochenenden
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Strafbestimmungen

• Überschreitungen der Höchstgrenzen der 

täglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit,

Ruhepausen oder Kurzpausen nicht gewährt

Geldstrafe von € 72 bis € 1 815,
im Wiederholungsfall von € 145 bis € 1 815

• Abweichend im Wiederholungsfall

von € 218 bis € 3 600 wenn

TAZ oder WAZ mehr als +20% 

TRZ weniger als acht Stunden betragen hat. 
(§ 28 Abs.2 und Abs.4 AZG)
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Aufgabe der Arbeitsinspektion

• Kontrolle der Einhaltung der Höchstgrenzen der 

Arbeitszeiten und der Mindestvorgaben von 

Ruhezeiten

• Keine Zuständigkeit bei arbeitsvertragsrechtlichen 

Angelegenheiten (Normal-AZ, Bezahlung, Überstunden, 

Urlaubsansprüche,…) 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Internetseite www.arbeitsinspektion.gv.at


